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Sparprämiengesetz vom Landtag einstimmig angenommen 
Das Initiativbegehren betreffend die Gewerbegenossenschaft wurde nach scharfer Kritik von Abgeordneten beider Parteien abgelehnt und zur 

Volksabstimmung weitergeleitet. — Bericht über den zweiten Teil der öffentlichen Landtagssitzung vom vergangenen Mittwoch 

Im zweiten Teil de r  öffentlichen Landtagssit-
zung, die um 15.00 Uhr  begann, s tanden noch 
sieben Traktanden zur Bearbeitung auf der  Ta
gesordnung, nachdem am Vormittag d ie  Neu
fassung des Gesetzes über  die Eigenheime, die 
A e n d e r u n g  des  Sachenrechtes und die Geset
zesvorlage betreffend di'e AusbLldungs- undFor t -
bildungsbeihilfen genehmigt worden waren. — 
Einhellig stimmte das  Parlament auch d e m  
Gesetzesentwurf betreffend die Abänderung des 
Gesetzes über  die Banken u n d  Sparkassen'; des 
Gesetzes übe r  das Lehrlingswesen und des Ge
setzes betreffend d ie  Bekämpfung d e r  Tuberku
lose zu. 
Der erste Punkt, der  in der  Nachmittagssit-

zung zu verschiedenen Diskussionen führte, w a r  
die Gesetzesvorlage betreffend die  

Gewährung von Sparprämien 
die nach d e r  ers ten Lesung einer Kommissioa 
zur näheren Bearbeitung zugeleitet wurde  und 
jetzt für die  zweite u n d  dritte Lesung bereit-
ag. Als erster  ergriff de r  Abgeordnete Dr. Otto 
Schädler das Wort .  Der  Vizepräsident des Land
tages gab seinem Bedauern darüber  Ausdruck,  
dass der Sparsinn nachgelassen habe. «Es sei 
aaradox», so fuhr Dr. Schädler wörtlich fort, 
«dass in einer  Zeit de r  Prosperität  solche Mass
nahmen getroffen würden,  u n d  daiss damit mehr 
und mehr auf staatliche Massnahmen abgestellt 
würde. Heutzutage könne  ein Gesunder unter  

KOMMENTAR 
Nehmen ist seliger denn geben 

Vor einigen Tagen  ging eine Meldung d e s  
Amtes für  Statistik durch die Presse, worin 
es u. a. heisst, dass die Ergebnisse der  Frem-
denverkehrserhebungen für September 1964 
«etwas schwächer» ausgefallen sind als in 
der gleichen Zeit des Vorjahres.  Das Absin
ken der  Nächtigungsziffer betrug fast 13 
Prozent. Ausserdem wi rd  festgestellt, dass  
dieses J a h r  rund ein Fünftel weniger  deut
sche Gäste unser  Land besuchten. — Diese 
trockene, amtliche Mitteilung, verdient  e s  
kommentiert zu werden. Sie zeigt nämlich, 
dass wir  in unserer  oft zitierten Hochkon
junktur auf einem wichtigen Wirtschafts
zweig vorläufig ehe r  eine Baisse erleben, 
die wir  nicht s o  ohne  weiteres als «fait 
accompli» h innehmen dürfen. — W i r  sind 
bis heute  i n  punkto  Fremdenverkehr  n ie  
über die Stufe des Durchreiselandes hinweg
gekommen. Den endgültigen Beweis liefert 
uns jetzt  die Statistik. W e n n  der  deutsche 
Urlauber seine Farbdias nämlich lieber in 
Spanien oder in den neuentdeckten Ost
blockländern als im etwas abgedroschenen 
Italien knipst, so bedeutet  das auch für un
seren Tourismus e in  Rückschlag. W i r  müs
sen etwas dagegen tun. W i r  müssen als Rei
seland salonfähig werden, indem wir  uns zum 
Reiseziel u n d  Ferienland entwickeln. Die 
Hotelpreislisten müssen mit den tatsäch
lichen Preisen übereinstimmen. Das Gebo-
tene darf n icht  i n  umgekehrter  Proportion 
2ur Quali tät  im Preise steigen. Kulturelle 
Anlässe dürfen ke ine  Herbst- oder  Winter
erscheinung sein. Unsere Werbung müsste 
gezielter und spezifisch-liechtensteinischer 
sein. Und ausserdem machen Polizeistunden
verordnungen, die in schulmeisterlichem 
Ton für Mora l  (ab 23.00 Uhr) sorgen, höch
stens die Liechtensteiner selbst zu nächt
lichen Touristen. A u c h  auf den ruhigsten Fe
riengast, de r  j a  bekanntlich anderntags nicht  
zur Arbeit  geht, wirken sie befremdend. 
Liechtenstein könnte  jedem Feriengast s e i 
ne bevorzugte Ar t  der  Erholung bieten. — 
Während de r  Staat  hier  schon mit e twas  
mehr Beweglichkeit  vieles ändern könnte,  
jniisste er  auf d e m  Sektor  der  gezielten und 
'ächmännischen Werbung  tiefer in die Ta
sche greifen und beweisen, dass w i r  auch 
a)s Fremdenverkehrsland ein eigener Staat  
sind. Statistische Ergebnisse sind dazu da 
ausgewertet z u  werden. Auch wenn man da
bei lernen muss, dass die verdrehte  Methode, 
Wonach Nehmen  seliger ist denn Geben, 
auch bei uns  längst  veral tet  ist. (wbw) 

normalen Voraussetzungen so viel  Ersparen, 
dass eine Eigentumsbildung auch ohne  s taa t 
liche Unterstützung möglich sei. Früher, s o  be
tonte  der  Redner, sei  d e r  Sparsinn in grossem 
Masse auch bei u n s  vorhanden gewesen. Der  
erhöhte Lebensstandard, das  luxuriöse Wohnen ,  
das mörderische Auto u n d  der Drang zum Rei
sen, seien mitschuldig a m  mangelnden Spar
sinn, — Unsere Landesbank hät te  die niedrig
sten Zinssätze der Weit, so dass man  sich bis
weilen fragen müsse, wie  so etwas überhaupt  
möglich sei? Die Kehrseite der  Medaille se i  
natürlich, dass das Sparen un te r  diesen Voraus
setzungen ohne staatliche Unterstützung nicht  
mehr  interessant .sei. Abschliessend wies Dr. 
Otto Schädler darauf hin, dass  durch 

dieses Gesetz eine missbräuchliche Verwen
dung von staatlichen Geldern nicht aulgehalten 
werden könne. Der Staat müsse durch die Ge
währung von Sparprämien einen Blankokredit 
geben, dessen Ausmass und Umfang er selber 
nicht kenne. 

W e n n  er  diesem Gesetz zustimme, so geschehe 
dies ohne Leidenschaft. 

Indessen setzte sich der  Abgeordnete Johann  
Beck f ü r  das Sparprämiengesetz ein u n d  be
tonte, dass man  die heut igen  Zeiten nicht mit 
früher vergleichen könne.  — Im gleichen Sinne 
äusserte sich aue'h de r  Abgeordnete Dr. Ems t  
Büchel. Er freute sich darüber,  dass de r  Abge
ordnete Johann  Beck de r  Gesetzesvorlage zu
stimme und wies darauf hin, dass sich die Zei
ten zwar  geändert,  die Menschen  a b e r  nicht 
besser  oder  schlechter  sind als früher.  

In einem anderen Votum sprach sich der  
Abgeordnete Oswald Has ler  gegen jede  Art  
von  Polizeistundenverlängerung aus, d a  auch 
dies die Vergnügungssucht  mehre  u n d  den 
Sparsinn der  Jugend  herabmindere .  

Nach verschiedenen anderen  Interventionen, 
die sich aber  fast ausschliesslich f ü r das  Spar
prämiengesetz einsetzten, ergriff auch Regie
rungschef Dr. Gerard  Batliner das Wort.  — 
Der Regierungschef wies  darauf  bin, dass das 
vorliegende Sparprämiengesetz über  all dies 
hinausgehe, was  früher diesbezüglich angeregt  

oder  gemacht wurde. Die Jugend habe es heute 
vielfach schwerer  a>ls in früheren Zeiten. Das 
Abendtechnikum, die  Musikschule, soziale Ver
anstaltungen der Jugend und die  grossen Mit
gliederzahlen der  Jugendverbände seien indes
sen ein Beweis, 

dass auch die Jugend von heute ihren Mann 
stehe und die ihr gestellten Aufgaben erfülle. 

Die Vorlage betreffend die Gewährung von  
Sparprämien wurde  anschliessend einhellig zum 
Gesetz erhoben. 

Alis 6. Punkt  de r  Tagesordnung behandelte 
der Landtag die zweite und dritte Lesung des 
Gesetzesen'twurfes über  die Abzahliungs- und 
Vorauszahlungsgeschäfte. Die Vorlage wurde 
ohne sachliche Aenderungen einstimmig zum 
Gesetz erhoben. 

Der Ant rag  der  Fürstlichen Regierung auf 
Bewilligung eines Nachtragskredites v o n  Fr. 
6777.50 für die  Ausrichtung v o n  Teuerungszu
lagen a n  die vor  dem 1. Juli  1946 ausgeschie
denen Magistratspersonen wurde mit 14 Stim
men genehmigt.  

Dem Ant rag  d e r  Alters- und Hinterlassenen-
versicherung, der  Invalidenversicherung und 
der Familienausgdeichskasse auf Bewilligung 
eines Nachtragskredites für Verwaltungskosten 
wurde in dem Sinne entsprochen, das« ein Teil
betrag v o n  Fr, 34 340.90 für die Arbeitgeber-
Sozialbeiträge und die Mehrbelastung durch die 
Anpassung der  Präsidialhonorare bewilligt wur
de. Das Ansuchen1 um Gewährung eines Mehr
kredites von  Fr. 20 000.— für ein ausserordent
liches Präsidialhonorar wurde abgewiesen. 

Die Behandlung des Gesetzesentwurfes über  
den Tierseuchenfonds wird verschöben. Es sol
len' durch die Fürstliche Regierung noch die 
Stellungnahmen der Gemeinden und  des Liech
tensteinischen Bauernverbandes eingeholt 
werden. 

Dem Ant rag  d e r  Fürstlichen Regierung auf 
Bewilligung eines Nachtragskredites für die 
Durchführung v o n  Milchleistungsprüfungen im 
Betrage v o n  Fr. 10 000.— wurde einstimmig ent
sprochen. 

Bewegte Debatte über Gewerbeinitiative 
Im Mittelpunkt de r  nachmittäglichen, öffent

lichen Landtagssitzung s tand das Ini'tiativbegeh-
ren betreffend Aufhebung des  Gesetzes betr. 
die Errichtung einer Gewerbegenossenschaft  
vom 22. J anua r  1936, des Gesetzes v o m  26. Ok
tober 1945 betr, die Einhebung einer Umlage 
(Genossenschaftsunülage) für  Mitglieder d e r  
Gewerbegenossenschaft (LGB1. 1945 Nr. 22) so
wie d e r  Verordnung de r  Fürstl ichen Regierung 
vom 16. November  1955 betr. die Statuten der  
Gewerbegenossenschaft  für  das Fürstentum 
Liechtenstein (LGB1. 1955 Nr .  18) u n d  Erlass des  
§ 73 de r  Gewerbeordnung v o m  13. Dezember 
1915 (LGB1. 1915 NT. 14). 

Als erste Redner ergriffen die Abgeordneten 
Stefan Wäch te r  und  Meiwrad Ospelt  das Wort.  
Beide Abgeordneten üb ten  scharfe Kritik an 
der  eingebrachten Initiative, wobei s ie  vor  
allem auf die mögliche 'Folgen nach einer even
tuellen Annahme des Begehren hinwiesen. Der 

Abgeordnete Meinrad Ospelt fUhrte wörtlich aus: 
Ich möchte mich vorgängig nicht-' für oder 
gegen diese eingebrachte Gesetzesinitiative 
aussprechen. 

Man kann hier  mit gutem Glauben die An» 
sieht vertreten, dass die  Gesetze betr. die Er
richtung einer  Gewerbegenossenschaft  und de
ren  Statuten einer  Revision bedürfen, wie das 
auch in  anderen Organisat ionen u n d  Vereini
gungen im Laufe der  Zeit  notwendig geworden 
ist. 

Aus  Artikel  2 geh t  k la r  hervor,  dass 
ein gewerbetreibendes Mitglied einer Gewerbe

genossenschaft sein kann  aber nicht muss, eben
so k l a r  ist umschrieben, dass  das Land Subven
tionen a n  solche gewerbliche Vereinigungen 
bewilligen kann, aber nicht muss. 

Diese Fassung des Artikels 2 macht mir etwas 
Bedenken und zwar in bezug auf die Arbeits
ver t räge unserer  Arbeiterschaft mit dem Bau
gewerbe.  

Ein Gewerbetreibender muss also nicht mehr 
Mitglied e iner  Genossenschaft sein, u n d  ha t  so
mit auch keine Verpflichtungen mehr. 

W e r  gibt dann eine Garantie für die Einhal
tung der  Arbeitsverträge mit de r  Arbeiter
schaft, ich den»ke hier  an  die Ausrichtung de r  
Ferienmarken, Schlechtwetterzulagen und  der
gleichen, 

Nach  meiner Ansicht, müssten dann wieder 
Zwangsgesetze geschaffen werden, dass d i e  
Gewerbetreibendenen zum Zahlen von  Beiträ
gen gezwungen werden könnten um die Einhal
tung dieser Arbeitsverträge zu garantieren.  

Ich bin nicht für e ine  Uebersozialisierung im 
Staate, aber  in dieser Sache wäre  es doch jam
merschade, w e n n  die jahrelangen,gegenseitigen 
Bemühungen und Verhandlungen de r  Arbeiter
schaft mit  de r  Gewerbegenossenschaft, durch 
Nichteinhaltung der  Arbeitsverträge zunichte 
gemacht  würden.  

Das w ä r e  e in  grosser Schritt rückwärts, v o r  
dem ich gerade heu te  i m  Zeichen de r  Hochkon
junktur,  wa rnen  möchte. 

Es folgten zwei weitere Voten de r  Abgeord
ne ten  J o h a n n  Beck and  Dr. Alois Vogt, die wir  

Die Balzner Waffenplstzfrage 
Nach  Abwicklung der ordentlichen Geschäfte 

richtete de r  Abgeordnete  Franz-Josef Schurt i  
(Triesen) eine Anfrage an  die Regierung, in
wieweit  die Frage des Waffenplatzes oberhalb 
Balzers von der  Regierung seit d e r  Interpella
tion des Balzner Abgeordneten Büchel un te r 
sucht u n d  behandel t  worden sei? 

Regierungschef Dr. Gerard Batliner gab zu wis
sen, dass die Fürstliche Regierung seit der damali
gen Interpellation Ermittlungen und Erhebungen auf 
liechtensteinischem Staatsgebiet durchgeführt habe. 
Nach Abschluss der Untersuchungen seien zuerst 
Kontakte mit den zuständigen schweizerischen Stel
len aufgenommen worden. Am 23. Juni dieses Jahres 
habe der Regierungschef selbst eine Unterredung 
mit dem Vorsteher des Eldg. Milltärdepartementes 
in Bern gehabt und dort Beschwerde erhoben. — 
Die Eidgenossenschaft werde nun unserem Lande 
einen schriftlichen Lösungsvorschlag fUr die Waffen-
platzfrage zustellen. Soiort nach Erhalt dieser Vor
schläge, die bis jetzt noch nicht eingetroffen seien, 
werde die Fürstliche Regierung die Sachlage prtt-
ien und eine Stellung dazu abgeben. — «Es ent
spricht nicht den Tatsachen», so schloss Regierungs
chef Dr. Gerard Batliner seine Ausführungen, «wenn 
da und dort behauptet wird, dass die .Angelegen
heit Waffenplatz' in der Regierung liegen geblieben 
sei. Die Erhebungen waren sehr arbeitsreich und ha
ben entsprechend viel Zelt beansprucht. Ich hoffe 
aber, dass die Waffenplafzfrage in absehbarer Zeit 
bereinigt werden kann.» 

anschliessend a n  diesen Bericht wörtlich wie
dergeben. 

Im Auftrage und namens der Kollegialregie
rung verlas anschliessend Regierungschef Dr. 
Gerard Batliner eine diesbezügliche Erklärung 
der Fürstlichen Regierung: 

«Die Initiative zur Aufhebung der  Gewerbe
genossenschaft als Zwangsinnung etc. ist ord
nungsgemäss zustandegekommen. Eingebracht 
wurden 709 Stimmen. Davon sind 100 ungültig, 
und zwar  eine Unterschrift, wei l  sie v o n  einem 
noch nicht stimmberechtigten liechtensteini
schen Staatsangehörigen stammt, und 99 Un
terschriften, wei l  die betreffende Eingabe nicht  
d a s  vom Gesetz vorgeschriebene Anfangsdatum 
trägt. Es ist damit nach  d e n  gesetzl ichen Be
stimmungen nicht  überprüfbar, w a n n  die erste  
Unterschrift beigesetzt worden war,  womit  auch 
die Wahrung der  gesetzlichen Fristen nicht  fest
stellbar ist. 

Die Regierung unterbreitet,  nachdem die Vor
aussetzungen für das  rechtmässige Zustande
kommen der Initiative gegeben sind, die Vor
lage dem Hohen Landtag zur Verhandlung ge
mäss Gesetz. 

Für die Behandlung de r  Initiative erlaubt sich 
die Regierung folgendes mitzuteilen: W ü r d e  
der  Initiative stat tgegeben werden, so entsteht  
ein Vakuum in der  liechtensteinischen Wirt
schaftsorganisation auf  dem wichtigen Sektor  
des Gewerbes. W i r  machen Sie darauf aufmerk
sam, dass  die  Gewerbegenossenschaft eine Rei
he  v o n  Aufgaben erfüllt, für die bei  Gutheis
sung der  Initiative ein zuständiges Organ  feh
len würde. Solche Aufgaben der Gewerbegenos
senschaft sind u. a. beispielsweise: 
1. Durchführung sozialer Einrichtungen wie  

Schlechtwetterkasse des Baugewerbes, Zu
satzversicherung in  einzelnen Gewerbezwei
gen ;  

2. gutachtliche Tätigkeit  in gewerblichen u n d  
gewerbepolit ischen Fragen de r  Regierung 
gegenüber;  

3. Mitarbei t  be im öffentlichen Submissionswe
sen, Kontrolle de r  Ursprungszeugnisse für 
den  EFTA-Raum-, 

4. Einsatzmöglichkeit für allfällige kriegswirt
schaftliche Fragen wie  Kontingentzuteilun
gen.  

Ausserdem sind eine Rei'he v o n  Vorberei tun
g e n  oder Tätigkeiten der  Gewerbegenossen
schaft gegeben, die  nachher  n icht  m e h r  wei 
tergeführt  werden,  w i e  z. B. gewerbl iche Foi t -


